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Finanzielle Anreize in der Patientenversorgung

Ethische  
Orientierung  
für ärztliches 

 Handeln

M it der Deklaration von Genf, die der (Muster-)Berufs-
ordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen 

und Ärzte (MBO-Ä) vorangestellt ist, bekennen sich Ärz-
tinnen und Ärzte ausdrücklich dazu, die Gesundheit und 
das Wohlergehen ihrer Patientinnen und Patienten als 
„oberstes Anliegen“ zu verfolgen. Dies klingt eigentlich 
selbstverständlich, kann im ärztlichen Alltag allerdings 
 eine Herausforderung darstellen. Denn im realen Versor-
gungsgeschehen ist ärztliches Handeln unterschiedlichen 
finanziellen Einflüssen ausgesetzt. Zwar sind damit ein-
hergehende Anreize nicht per se verwerflich, können aber 
unter Umständen konfliktbehaftete Situationen mit pro-
fessionsethischen Ansprüchen hervorrufen.

Zwiespalt kann zu moralischer Belastung führen
Die Zentrale Ethikkommission (ZEKO) bei der Bundes -
ärztekammer (BÄK) beleuchtet in ihrer aktuellen Stellung-
nahme dieses Spannungsfeld unter Einbeziehung zentra-
ler medizinethischer Standards. Ein primäres Ausrichten 
des ärztlichen Handelns an ökonomischen Zielgrößen 
könne weitreichende Folgen haben – so die Warnung der 
ZEKO. 

Unter anderem drohten potenzielle Schäden durch 
mögliche Über-, Unter- oder Fehlversorgung sowie ein 
 etwaiger Vertrauensverlust der Patientinnen und Patien-
ten in die Gesundheitsversorgung. Hinzu komme, dass es 
für viele Ärztinnen und Ärzte eine erhebliche morali-

sche Belastung darstellt, wenn sie 
 ihren eigenen professionsethi-
schen Ansprüchen auf Dauer 
nicht gerecht werden können. 
Der diesjährige 129. Deutsche 
Ärztetag in Leipzig hat vor die-
sem Hintergrund in seinem Leit-
antrag erneut betont, wie wichtig 
Rahmenbedingungen sind, die es 
Ärztinnen und Ärzten ermög -
lichen, ihre Entscheidungen in 
Diagnostik und Therapie primär 
an medizinischen und nicht an 
ökonomischen Maßgaben aus -
zurichten. Eine Anpassung der 
strukturellen Rahmenbedingun-
gen an aktuelle Herausforde -
rungen hält auch die Zentrale 
Ethikkommission bei der BÄK für 
essenziell.

Ausdrücklich hervorgehoben 
wird in der Stellungnahme aber 
ebenso, dass ärztliches Handeln 
nicht allein durch die struktu -
rellen Rahmenbedingungen mit 
ihren finanziellen Anreizen de-
terminiert wird. Vielmehr hätten 

In den Grundsätzen der Medizin sind ethische Prinzipien verankert, welche das ärztliche Tun 
 leiten. Diese Ansprüche können aber im Versorgungsalltag in ein Spannungsfeld mit der 
 Orientierung an ökonomischen Zielgrößen treten. Mit dieser Herausforderung befasst sich die 
Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer in ihrer aktuellen Stellungnahme.

Text | André Haserück
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Ärztinnen und Ärzte regelmäßig Handlungs-
spielräume und könnten beziehungsweise 
müssten reflektieren, wie sie sich insbesonde-
re unter professionsethischen Gesichtspunk-
ten zu jenen finanziellen Anreizen verhalten, 
die ärztliches Handeln beeinflussen können. 
Genau hierfür will die ZEKO eine ethische 
Orientierung mit Blick auf einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit finanziellen Anrei-
zen in der Patientenversorgung bieten. 

 Rolle der Rahmenbedingungen 
Grundsätzlich sollten die finanziellen Rah-
menbedingungen im Versorgungsalltag so 
 gestaltet sein, dass verzerrende Einflüsse 
auf ärztliches Handeln minimiert werden, 
 betont die ZEKO in ihrer Stellungnahme. 
Die Verantwortlichen in Gesundheitspolitik 
und Selbstverwaltung müssten finanzielle 
und organisatorische Faktoren, die zu einer 
Über-, Unter- oder Fehlversorgung führen 
können, korrigieren.

Hinzu trete aber auch die Verpflichtung 
von Ärztinnen und Ärzten, die aus den finan-
ziellen Anreizen resultierenden konkurrie-
renden Interessen zu erkennen und kritisch 
zu reflektieren – sowie in den verfügbaren 
Entscheidungsspielräumen verantwortlich 
mit ihnen umzugehen. Hierfür sei es erforder-
lich, sich die möglichen negativen Auswir-
kungen finanzieller Anreize auf die Versor-
gung bewusst zu machen. Eine wichtige Rolle 
spiele die ärztliche Verantwortung für die 
Qualität der Indikationsstellung. Dies gelte 
insbesondere, da es faktisch unmöglich sein 
dürfte, ein Versorgungssystem ohne poten-
ziell verzerrende monetäre Faktoren auf 
 ärztliches Handeln zu entwickeln. Ganz 
grundsätzlich gilt laut der ZEKO: Finanzielle 
Anreize und Eigeninteressen dürfen nicht 

 dazu führen, dass Patientinnen und Patienten durch eine 
nutzlose Maßnahme unnötige Belastungen und gesund-
heitliche Risiken zugemutet werden. Bei der Abwägung 
von Nutzen und Schaden seien die individuellen Patien-
tenpräferenzen entsprechend zu berücksichtigen. Zudem 
müsse beachtet werden, dass eine Förderung der medizi-
nischen Versorgung bestimmter Patientengruppen durch 
entsprechende finanzielle Anreize nicht dazu führen darf, 
dass anderen Patientengruppen ein relevanter Nutzen 
vorenthalten wird – etwa weil für sie keine ausreichenden 
Kapazitäten mehr verfügbar sind oder weil ihre Behand-
lung für die Leistungserbringer finanziell weniger lukrativ 
ist. Eine solche Konstellation sei gerechtigkeitsethisch be-
sonders problematisch, weil dadurch bereits bestehende 
und häufig sozioökonomisch bedingte Ungleichheiten im 
Versorgungssystem verstärkt werden können.

Angemessene Vergütung ein wichtiger Faktor
Ein zentraler Faktor aus Sicht der Ethikkommission: Leis-
tungen mit einem nachgewiesenen (Zusatz-)Nutzen für 
zu behandelnde Patientinnen und Patienten sollten hin-
sichtlich des jeweils erforderlichen Aufwands angemessen 
vergütet werden. Eine andernfalls resultierende Unter -
finanzierung drohe die medizinische Versorgung der 
 jeweiligen Patientengruppen zu beeinträchtigen. Gleich-
zeitig könnten gegebenenfalls bereits bestehende Versor-
gungsungleichheiten verstärkt werden.

Die vermehrte Erbringung medizinisch indizierter, 
 finanziell lukrativer Leistungen ohne Schadenspotenzial 
zur Querfinanzierung von unterfinanzierten Leistungen 
mit einem klaren Nutzengewinn für Patientinnen und 
 Patienten bewertet die ZEKO mit Blick auf das individuel-
le Patientenwohl nicht von vornherein als ethisch unver-
tretbar. Ein solches Vorgehen sei durchaus übliche Praxis 
und könne vor dem Hintergrund bestehender Ungleich-
heiten in der Versorgung eine ethisch vertretbare Option 
sein, diesen auf der Mikroebene entgegenzusteuern. Zu 
beachten sei aber, so betont die Kommission ausdrück-
lich, dass zum einen ein rationaler Bezug zu Therapie-
steuerung beziehungsweise Prävention bestehen muss 

Welche Herausforderungen sehen Sie 
für das professionsethische ärztliche 
Handeln im Umgang mit finanziellen 
Anreizen?
Ich denke, es ist wichtig, dass wir die 
Handlungsspielräume identifizieren für 
 einen verantwortungsvollen Umgang mit 
 finanziellen Anreizen – auch oder gerade 
wenn die Rahmenbedingungen sehr 
 herausfordernd sind. Hierfür gibt die 
 Handreichung ganz konkrete Orientierung 
entlang ethischer Prinzipien.

Wie können Ärztinnen und Ärzte 
grundsätzlich diesen Herausforderun-
gen begegnen?
Zum einen, in dem sie sekundäre Einfluss-
faktoren identifizieren, die ihr ärztliches 
 Urteil verzerren können – das können 
 bestimmte Organisations-, Vertrags- oder 
Vergütungskonstellationen sein. Und dann 
ihren Handlungsspielraum primär am 
 Patientenwohl orientiert ausgestalten. 
Wenn dies jedoch nicht möglich ist, weil 
die Rahmenbedingungen zu wirkmächtig 
sind, ist es wichtig, das zu melden.

Welche Rolle könnten Ombudsstellen 
spielen?
Diese können – zum Beispiel bei den 
 Landesärztekammern verortet – auch 
nach anonymen Meldungen eine wichtige 
Unterstützung für Ärztinnen und Ärzte in 
Konfliktsituationen sein. Sie sind aber 
auch die Voraussetzung für politische 
Nachsteuerung bei falschen finanziellen 
Anreizen, die zu Fehl-, Unter- oder 
 Überversorgung führen.

3 Fragen an . . .
Prof. Dr. med. Dr. phil. Eva Winkler, Vorsitzende der ZEKO

Fo
to

: N
CT

 H
ei

de
lb

er
g

P O L I T I K



Deutsches Ärzteblatt | Jg. 122 | Heft 20 | 3. Oktober 2025 A 1161

Grafik

Spielräume zur eigen -
verantwortlichen Abwä-
gung bietet der gegebene 
Rahmen der Finanzierung 
von Gesundheitsleistungen.

Orientierungshilfe für Abwägungsentscheidungen

Prüfung der Auswirkungen auf die 
 Patientenversorgung
1. Nutzen- und Schadenspotenziale 

für die eigenen Patienten
2. Nutzen- und Schadenspotenziale 

für andere Patienten
3.  Finanzielle Auswirkungen auf die 

 Versichertengemeinschaft

Prüfung auf konkurrierende Interessen

1. Risiken für die Verzerrung des (eigenen) 
ärztlichen Urteils durch die finanziellen 
Anreize

2. Bewertung der konkurrierenden Inter -
essen

Ethische Bewertung der finanziellen Anreize im Einzelfall
Ethische Orientierungspunkte
• Indikationsqualität und Patientenwohl
• Berücksichtigung individueller Patientenpräferenzen
• Ressourcenverbrauch/Verteilungsgerechtigkeit
• Transparenz finanzieller Anreize

Identifizierung finanzieller Anreize
in ihren Auswirkungen auf ärztliches Handeln

Analyse Vergütungskonstellationen 
(Finanzierung von Leistungen)

Analyse Organisationsmerkmale
(Rahmenbedingungen der Finanzierung)
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und dass zum anderen jede Dia -
gnostik auch zu unerwarteten 
und gegebenenfalls vom Patien-
ten unerwünschten Zufallsergeb-
nissen führen kann. Deshalb sei 
eine angemessene Aufklärung un-
ter Berücksichtigung des Rechts 
auf Nichtwissen auch und gerade 
vor diagnostischen Maßnahmen 
ohne zwingende Indikation un-
abdingbar. 

Mit Blick auf das Gesamt -
system sollte aber ohnehin vor-
rangig auf der Makroebene die 
Vergütung so angepasst werden, 
sodass eine unter Umständen 
problematische Querfinanzierung 
nicht notwendig ist.

Ombudsstellen sinnvoll
Eine weitere zentrale Empfeh-
lung der ZEKO: Beratungs- und 
Ombudsstellen bei den Landes-
ärztekammern könnten die 
Transparenz hinsichtlich proble-
matischer finanzieller Anreize 
 erhöhen. So ließen sich Voraus-
setzungen für entsprechende 
 Anpassungen in der Finanzie-
rung beziehungsweise Vergütung 
schaffen. Auch der 127. Deutsche 
Ärztetag in Essen hatte sich 2023 
für die Einrichtung von Ombuds-
stellen bei den Ärztekammern 
ausgesprochen – hierbei jedoch 
auf Ärztinnen und Ärzte in 
 abhängigen Arbeitsverhältnissen 
fokussiert.

Aus Sicht der ZEKO sollten 
entsprechende Angebote jedoch 
der Ärzteschaft allgemein zur 
Verfügung stehen. In der Stel-
lungnahme wird diesbezüglich 
darauf verwiesen, dass die ärzt -
liche Verantwortung gemäß Zif-
fer 32 des Medizinethik-Kodex 
des Weltärztebundes auch um-
fasst, fehlende Handlungsspiel-
räume oder falsche Anreize, die 
gegebenenfalls auch zu unsolida-
rischem Verhalten zwischen Ärz-
tinnen beziehungsweise Ärzten 
oder ambulanten Zentren füh-
ren, an geeigneter Stelle zur Dis-
kussion zu stellen. Dementspre-
chend sei eine weitere wichtige 
Aufgabe solcher Stellen gemäß 
Ärztetags-Antrag, die gesammel-
ten Erfahrungen in die gesund-
heitspolitische Arbeit einfließen 
zu lassen. Eine institutionelle An-
bindung an die Ärztekammern 

bietet nach Einschätzung der ZEKO unter anderem Vor-
teile bei der Sicherstellung von benötigten Ressourcen für 
die Koordinierung und Durchführung. Zusätzlich könne 
eine solche Lösung zur Akzeptanz und Nutzung der be-
reitgestellten Angebote durch die Ärzteschaft beitragen. 
Dass Landesärztekammern aktiv am gesundheitspoli -
tischen Meinungsbildungsprozess der Ärzteschaft mit -
wirken und Perspektiven für die Gesundheits- und Sozial-
politik entwickeln, mache eine Implementierung von 
 Beratungsangeboten zur Thematik ebendort auch strate-
gisch sinnvoll.

Erfahrungen aus Hessen nutzen
Erste Erfahrungen mit der Errichtung von Beratungs- be-
ziehungsweise Ombudsstellen für die Sicherstellung der 
ärztlichen Entscheidungsfreiheit werden aktuell bereits 
bei der Landesärztekammer Hessen gesammelt. Dort 
wurde vor zwei Jahren eine entsprechende Beratungs -
stelle eingerichtet. Dr. med. Ursula Stüwe und Professor 
Dr. med. Ulrich Finke bieten seitdem in der Anlaufstelle 
auf der Grundlage der ärztlichen Berufsordnung Unter-
stützung an und beraten, wo nötig, zum konkreten Vor -
gehen im Konfliktfall. Gemeldete Fälle werden zudem 
 gesammelt und ausgewertet, um mit den gewonnenen 
 Erkenntnissen auch politische Maßnahmen unterstüt-
zen zu können. Die ZEKO plädiert dafür, die bei der 
 hessischen Landesärztekammer mit der Ombudsstelle 
 gemachten Erfahrungen zu evaluieren sowie für ein 
 weiteres Ausrollen vergleichbarer Angebote zu nutzen. ■

Zur Stellungnahme 
der ZEKO
https://daebl.de/4fc4
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